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1639 Januar 21.
"VERZEICHNUS DER LAERMENPLAETZEN IN GEMEINEN FRYEN EMPTEREN" SO¬

WIE VERZEICHNIS , "WO UND IN WAS ENDEN DIE LOSFEUEHR
[DASELBST] SOELLEN ANGESTELT WERDEN"

s . SSRQ Aargau II/8 , 425 Nr . 150 b

Der Text in den SSRQ ist an drei Stellen zu ergänzen bzw . zu
korrigieren:
S . 425 Zeile 26 : "was inen etwan durch erfahrene beambtete [=Amtsleute ] . . .
S . 426 Zeile 10 : ". . . als gemeinen Fryen Embteren 3 allen ufflauffs gewän¬
net werden 3 . . ."

S . 426 Zeile 15 : "und Jedes Alzyt vohn ungfahr 3 oder 4 mänem dag und
nacht verheutet werden, . . ."

Konzept , von Landschreiber Beat Jakobi.  Zurlauben
AH 76, 191- 198 - Seite 194- 197 leer
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